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Fragebogen: Vernehmlassung revidierter Mindestellen-

plan 

Name des Verbands 

Kontaktperson 

Strasse 

PLZ / Ort 

E-Mail

Telefon 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens Freitag, 26. 

September 2025 an folgende Mailadresse: markus.wittwer@gd.zh.ch. 

Bei Fragen wenden Sie sich an den Kontakt in der Kopfzeile. 

mailto:markus.wittwer@gd.zh.ch
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Anmerkung zur Umfrage: Falls Sie eine Frage mit «Ja, mit Vorbehalt» 

oder mit «Nein» beantworten, bitten wir Sie, im Kommentarfeld eine Be-

gründung dazu zu schreiben. 

1. Fachpersonal Tertiärstufe

Der Mindestanteil Fachpersonal Tertiärstufe A und B wird definitiv von 25% auf 20% reduziert. 

Zusätzlich soll weiteres Fachpersonal der Tertiärstufe A angerechnet werden können (Pflegeex-

pertin, Berufsbildner, andere pflegenahe Tertiärausbildungen wie z.B. Hebammen, Rettungssa-

nitäter).  

Die Fachpersonen Langzeitpflege werden neu der Tertiärstufe B angerechnet (siehe auch Frage 

2). 

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt  Nein

Kommentar: 
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2. Fachpersonen Langzeitpflege (Berufsprüfung Langzeitpflege) 

Die Fachpersonen Langzeitpflege werden neu der Tertiärstufe B angerechnet. Es müssen je-

doch mindestens 15% Pflegefachpersonen der Tertiärstufe A vorhanden sein. 

Der fachliche Präsenzdienst kann nicht durch eine Fachperson Langzeitpflege übernommen 

werden (siehe auch Frage 3). 

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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3. Strukturelle Vorgaben 

Die Vorgabe, dass pro Schicht in der Institution mindestens eine Pflegefachperson verfügbar 

sein muss, wird aus Sicherheits- und Qualitätsgründen beibehalten (sog. fachlicher Präsenz-

dienst).  

Die Vorgabe, dass pro Tag pro Abteilung zusätzlich mindestens eine Pflegefachperson der Terti-

ärstufe vorhanden sein muss, wird gestrichen.  

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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4. Quantitativer Mindeststellenplan 

Die Zeitzuschläge wie für Nachtdienst und die Personalführung bzw. das Qualitätsmanage-

ment werden nicht mehr berücksichtigt. 

Der Stellenbedarf für die Berufsbildung (bisher 0,1 Stellen pro Lernende/Studierende) werden 

im MSTP nicht mehr explizit ausgewiesen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieser 

Mindestrichtwert eingehalten werden soll. 

Der Zuschlag für die Strukturzeit wird zur Kompensation der nicht mehr berücksichtigten Zu-

schläge von 11% auf 15% erhöht. 

Durch die diversen Anpassungen werden die quantitativen Vorgaben im Mindeststellenplan 

durchschnittlich um ca. 20% reduziert.  

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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5. Gewichtung Lernende/Studierende 

Die Gewichtung der Lernenden/Studierenden wird entsprechend ihrer effektiven Arbeitsleis-

tung in allen Ausbildungsgängen auf 50% erhöht. 

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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6. Netto-Jahresarbeitszeit 

Die Netto-Jahresarbeitszeit wird von 1’848 auf 1’781 Stunden reduziert. Darin sind die höheren 

Ferienguthaben und Absenzenraten berücksichtigt.  

Die Berechnung kann individuell angepasst werden, darf jedoch 1'781 Stunden nicht über-

schreiten. 

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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7. Betreuungs- und Hotellerieleistungen 

Neu kann auch Betreuungspersonal im Mindeststellenplan mit eingerechnet werden (z.B. Akti-

vierung). 

Es wird kein Zuschlag mehr für die Betreuungs- und Hotellerieleistungen in den Mindeststellen-

plan eingerechnet (bisher 15 % der KVG-Pflichtigen Leistungen). 

Der Personalzuschlag von 20% pro Bewohnenden mit herausforderndem Verhalten wird nicht 

mehr eingerechnet. 

Anstelle des Zuschlags wird die verbleibende Zeit für die Betreuung und durch die Pflege er-

brachten Hotellerie-Leistungen ausgewiesen. Diese muss mindestens 20 Minuten pro Bewoh-

nenden und Pflegetag betragen. 

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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8. Datenerhebung 

Der Mindeststellenplan wird nur noch einmal jährlich für den gesamten Jahresverlauf erhoben. 

Auf eine zusätzliche Stichtagerhebung wird verzichtet. 

Sind Sie mit der Anpassung einverstanden? 

 Ja  Ja, mit Vorbehalt   Nein 

Kommentar:  
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9. Weitere Kommentare und Anmerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Name des Verbands: senesuisse
	Kontaktperson: Martina Zweiacker
	Strasse: Uferweg 15
	PLZ  Ort: 3013 Bern
	EMail: info@senesuisse.ch
	Telefon: 031 911 20 00
	undefined: On
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Kommentar: 

Eine Reduktion des Mindestanteils Fachpersonal Tertiärstufe A und B auf definitiv 20% wie auch die Anrechnung der Fachpersonen Langzeitpflege an die Tertiärstufe B werden aufgrund der heute verfügbaren knappen Personalressourcen begrüsst.



Wichtig erscheint uns jedoch, dass durch die Reduktion des Mindestanteils und die Anrechnung weiterer Fachpersonen auf Tertiärstufe A wie Berufsbildner nicht zusätzlicher Druck auf die Pflegefachpersonen der Tertiärstufe A entsteht und die heutige Pflege- und Ausbildungsqualität sowie die Patientensicherheit gewahrt bleiben. 



Der Mindeststellenplan bildet das regulatorische Minimum und soll damit bewusst tief ausgestaltet sein. Es liegt im Ermessen der Betriebe, gestützt auf ihre Bedürfnisse, zusätzlich erforderliches Personal einzusetzen. 
	undefined_4: On
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Kommentar_2: 

Die Fachpersonen Langzeitpflege erweisen sich in den Institutionen als wichtige Praxis-Spezialist:innen. Themen wie "Palliative Care, Betreuung von Menschen mit Demenz und/oder chronischen Krankheiten" werden in der Weiterbildung und Fachvertiefung gelehrt und überprüft. 



Die Anrechnung der Fachpersonen Langzeitpflege an die Tertiärstufe B wird daher sehr begrüsst.



Einen Vorbehalt haben wir bei den Vorgaben zum fachlichen Präsenzdienst. 

Die Tendenz zeigt, dass auch in Zukunft die Rekrutierung von Pflegefachpersonen in der Tertiärstufe A eine Herausforderung darstellen wird. Insbesondere für kleinere Institutionen kann eine Abdeckung von Früh- und Spätdienst (während Ferien und Krankheitsausfällen) durch diplomiertes Fachpersonal kaum bewerkstelligt werden.

 

Wünschenswert wäre demnach eine Zulassung einer Fachperson Tertiärstufe B oder Sekundarstufe mit einem Pikettdienst Tertiärstufe A für den fachlicher Präsenzdienst im Früh- und/oder Spätdienst analog der Nachtdienstregelung (siehe auch unsere Anmerkungen unter Punkt 3).
	undefined_7: Off
	undefined_8: On
	undefined_9: Off
	Kommentar_3: 

Im Entwurf "Wegleitung Mindeststellenplan Pflege und Betreuung für die stationäre Pflege" vom Amt für Gesundheit, gültig ab 1.1.2026 steht unter Punkt 4.3 / Fachliche Präsenz: "Im Früh- und im Spätdienst muss in der Institution mindestens ein Dienst mit einer Pflegefachperson der Tertiärstufe A besetzt sein". "Im Nachtdienst (22.00-07.00 Uhr) kann der Präsenzdienst durch einen Pikettdienst ersetzt werden".



Im Merkblatt "Betriebsbewilligung Pflegeinstitutionen" der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich vom Dezember 2024 steht unter Punkt 2.4.5 Qualitativer Mindeststellenplan folgendes: "Mindestens eine Dienstschicht pro Tag (Tagdienst) und pro Abteilung muss durch eine dipl. Pflegefachperson abgedeckt sein".



Die Anwesenheit von mindestens einer Pflegefachperson auf Tertiärstufe ist wünschenswert, da sie übergreifend komplexe Situationen beurteilen und das Pflegeteam fachlich kompetent anleiten und unterstützen kann. 



Die Tendenz zeigt jedoch, dass auch in Zukunft die Rekrutierung von Pflegefachpersonen in der Tertiärstufe A eine Herausforderung darstellen wird. Insbesondere für kleinere Institutionen kann eine Abdeckung von Früh- und Spätdienst (während Ferien und Krankheitsausfällen) durch diplomiertes Fachpersonal kaum bewerkstelligt werden (siehe auch unsere Anmerkungen unter Punkt 2). 



Wir möchten folgende Anpassung unter Punkt 3 "Strukturelle Vorgaben" beantragen: 

- "Im Tagdienst muss in der Institution mindestens ein Dienst mit einer Pflegefachperson der Tertiärstufe A besetzt sein".

- "Im Früh- Spät- und Nachtdienst kann der fachliche Präsenzdienst durch einen Pikettdienst auf Tertiärstufe A sichergestellt werden".
	undefined_10: Off
	undefined_11: On
	undefined_12: Off
	Kommentar_4: 

Die vorgeschlagenen Anpassungen sind nachvollziehbar und werden als weitgehend sinnvoll erachtet.



Ein Vorbehalt ergibt sich bei "Stellenbedarf für die Berufsbildung".

Im bisherigen Mindeststellenplan wurden pro Lernende/Studierende ein Stellenanteil von 0.1 VZÄ für die Berufsbildung ausgewiesen. Im neuen Mindeststellenplan (MSTP) soll dieser Bedarf nicht mehr explizit ausgewiesen werden, sondern lediglich als Mindestrichtwert gelten. Um auch künftig den Anforderungen einer qualitativ hochwertigen Ausbildung entsprechen zu können, müssen der Berufsbildung zwingend die nötigen Zeitressourcen für die Begleitung der Lernenden/Studierenden beigemessen werden. Wird dieser Stellenbedarf künftig nicht mehr explizit im Stellenplan ausgewiesen, besteht die Gefahr, dass die effektiven Ressourcen verfälscht dargestellt werden. Es werden Vollzeitäquivalente ausgewiesen, die faktisch nicht in der direkten Pflege bei den Bewohnenden eingesetzt werden können, da sie für die Ausbildungsaufgaben reserviert sind. 



Mit der vorhergehenden Begründung bitten wir um Prüfung einer Wiederaufnahme des bisherigen Stellenbedarfs für die Berufsbildung von 0.1 Stellen pro Lernende/Studierende im neuen Mindeststellenplan.
	undefined_13: Off
	undefined_14: On
	undefined_15: Off
	Kommentar_5: 
Durch die höhere Gewichtung der Lernenden/Studierenden bietet mehr Ausbildung einen positiven Anreiz für die Pflegeinstitutionen. 

Es stellt sich dennoch die Frage, ob eine Erhöhung auf 50% nicht zu hoch angesetzt ist. Bei der Berechnung gilt es die nicht produktive Zeit für Schule, Lernsequenzen, Lernbegleitung, Kompetenznachweise usw. zu berücksichtigen. 

Im ersten Ausbildungsjahr entspricht die effektive Arbeitsleistung aufgrund des Bildungsplans und des hohen Anleitungsbedarfs deutlich weniger (max. 30-40 %). Ab dem zweiten Ausbildungsjahr kann eine höhere Anrechnung abhängig vom individuellen Kompetenzstand angemessen sein. 

Eine zu hohe Gewichtung birgt die Gefahr, dass Kosteneinsparungen im Pflegepersonal auf dem Rücken der Lernenden erfolgen, was nicht im Sinne einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Pflege sowie Ausbildung ist.

Eine differenzierte Lösung nach Ausbildungsjahr anstelle einer generellen Pauschalisierung wäre unseres Erachtens prüfenswert.
	undefined_16: On
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	Kommentar_6: 
Die Reduktion der Jahres-Arbeitszeit entspricht den heutigen Begebenheiten und wird als sinnvoll erachtet. 

	undefined_19: On
	undefined_20: Off
	undefined_21: Off
	Kommentar_7: 

Wir begrüssen die Anerkennung von Betreuungspersonal im Mindeststellenplan. Sie leisten einen wichtigen Beitrag. 



Für den Einsatz des Mindeststellenplans im betrieblichen Alltag sehen wir den Wegfall der pauschalen Zuschläge für Bewohnende mit herausforderndem Verhalten eher kritisch. Die Betreuung von Bewohnenden mit auffälligen oder herausforderndem Verhalten erfordert überdurchschnittlich viel Zeit und Aufmerksamkeit. Der Mindeststellenplan ist jedoch nicht als Planungsinstrument im konkreten Betriebsalltag ausgestaltet, sondern gilt als Mindestanforderung und ist somit ok.
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	undefined_23: Off
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Eine jährliche Erhebung des Mindeststellenplans ist aus betrieblicher Sicht und zugunsten eines überschaubaren administrativen Aufwands sehr zu begrüssen. 
	9 Weitere Kommentare und AnmerkungenRow1: 

Wir begrüssen die Weiterentwicklung des Mindeststellenplans und danken der Arbeitsgruppe für ihre Arbeit und die Möglichkeit, unsere Anmerkungen einbringen zu können. 



Eine hohe Pflege- und Ausbildungsqualität in unseren Institutionen ist uns wichtig. Daher schätzen wir Berechnungsgrundlagen, die transparent und praxisnah ausgestaltet sind. 



Für uns schwierig nachvollziehbar ist, warum der Kanton Zürich am System «Prozentanteile des Gesamtpersonalbestands» festhält. Andere Kantone stellen für die Berechnung des Personalbedarfs auf die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden ab, was uns sachgerechter erscheint. Durch die Systematik mit anteilsmässiger Festlegung von Prozentsätzen kann das Zürcher System zu unerwünschten Folgen führen, wie etwa folgende zwei Beispiele zeigen:



- Wenn ein Betrieb den Stellenplan in allen Bedingungen einhält, aber zur Steigerung der verfügbaren Zeit für die Bewohnerenden zusätzliche Pflegehilfskräfte einstellt, führt dies zur Verletzung der «qualitativen Mindestvorgaben» - obwohl die Qualität für Bewohnende steigt.



- Wenn ein Betrieb sich für überobligatorisch viele Ausbildungen von FaGe engagiert, führt dieses Überschreiten des Soll-Werts beim Sekundärpersonal zur Steigerung der Vorgabe für Tertiärpersonal, im Extremfall sogar zur Nichteinhaltung des Mindeststellenplans.



Fazit: Der Grade-Mix sollte sich an der Pflegebedürftigkeit ausrichten und nicht auf die prozentuale Zusammensetzung des Personals. Dies kann erreicht werden, indem als Basis des Mindeststellenplans das Soll auf jeder einzelnen Pflegefunktion vorgegeben wird. 


